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Beratungsfolge Sitzungstermin

1 Ausschuss für Wirtschaft, Stadt- u. Ortsteilentwicklung 25.08.2020

2 Ausschuss für Bildung, Kultur u. Soziales 26.08.2020

3 Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung 27.08.2020

4 Hauptausschuss 14.09.2020

5 Stadtverordnetenversammlung 24.09.2020

Thema:

Prüfautrag "Kurzzeitparkraum für Besucher der Musikschule"  

Wortlaut:

Wir beauftragen die Verwaltung zu prüfen, ob es möglich ist, in der Karl-Marx-Straße, i.H.
der Musikschule, kurzzeit Parkmöglichkeiten (z.b. 15 oder 30 Minuten) zu schaffen.

Begründung:

Oft bringen Angehörige, Ihre minderjährige Kinder und Jugendlichen zur Musikschule.
Dies ist ab und an auch durch Begleitung bis ins Gebäude notwendig.
Die vielen Parkmöglichkeiten in der Straße, sind jedoch oft, ganztägig in benutztung. Eine
kleine Anzahl an Kurzzeitparkmöglichkeiten bringen den Vorteil, dass diesen Personen,
sowie anderen kurzweiligen Anliegern, mehr geholfen wäre.
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Stellungnahme des Bürgermeisters:

Im Bereich der Kreisverwaltung in der Karl-Marx-Straße ist bereits eine eingeschränkte
Halteverbotstrecke eingerichtet. Grundsätzlich können Fahrzeuge zum Ein- und Ausstei-
gen bzw. Be- und Entladen dort halten. Die Musikschule liegt in unmittelbarer Nähe. (ca.
10 m)

Unweit der Kreismusikschule befindet sich ebenfalls die Tiefgarage des Landkreises
Uckermark. Die Öffnung des jetzt schon vorhandenen Zugangs vom Gelände der
Kreisverwaltung aus müsste dann nur gewährleistet werden. Dies wäre auch eine Lösung
für die Fälle, in denen eine Begleitung bis ins Gebäude der Musikschule notwendig
erscheint. Die Nutzung der Tiefgarage ist in der ersten halben Stunde kostenfrei, für jede
weitere Stunde sind 0,50 € zu entrichten. Die Tiefgarage ist montags bis donnerstags von
6.00 Uhr bis 21.00 Uhr sowie freitags von 6.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

Bisher gab es bei der Verwaltung weder von der Musikschule selbst noch von Nutzern
Beschwerden bzw. Hinweise hierzu.

Nach Rücksprache des Bürgermeisters mit dem Leiter der Kreismusikschule, Herrn
Jürgen Bischof, wären aus dessen Sicht zwei Parkplätze mit einer 30-minütigen
Begrenzungvon Montag – Donnerstag in der Zeit von 8-17 Uhr wünschenswert.
Deshalb schlägt der Bürgermeister den Stadtverordneten vor, genau gegenüber der
Musikschule zwei Kurzzeitparkplätze mit o. g. Nutzungszeiten einzurichten. Nach Ablauf
eines Jahres würde der Bürgermeister die Stadtverordneten über die Nutzung der
Kurzzeitparkplätze unterrichten.  

Hendrik Sommer
Bürgermeister
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